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Bekanntmachung über Einbringung und 
Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung 
für das Haushaltsjahr 2012 
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2012 wurde am 11.01.2012 vom 
Kämmerer der Stadt Frechen aufgestellt und vom 
Bürgermeister der Stadt Frechen bestätigt. 
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2012 wurde am 17.01.2012 in den 
Rat eingebracht. 
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2012 mit seinen Anlagen liegt nach 
dieser Bekanntmachung während der Dauer des 
Beratungsverfahrens im Rat zur Einsichtnahme 
während der allgemeinen Öffnungszeiten im 
Rathaus Frechen, Fachdienst Finanzen, Johann-
Schmitz-Platz 1-3, 50226 Frechen, 4. Etage, 
Zimmer 402, öffentlich aus. 
 
Gegen den Entwurf können Einwohner oder 
Abgabepflichtige innerhalb einer Frist von  
vierzehn Tagen nach Beginn der Auslegung bei 
der oben angegebenen Stelle Einwendungen 
erheben. 
 
Über Einwendungen, die von Einwohnern oder 
Abgabepflichtigen gegen den Entwurf und seine 
Anlagen erhoben werden, beschließt der Rat der 
Stadt Frechen in öffentlicher Sitzung. 
 
Frechen, den 18.01.2012 

 
 
 
 

Hans-Willi Meier 
Bürgermeister 
 
 



Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
zwischen der Stadt Frechen und 
der Stadt Köln zur Bereitstellung 
der Service-Center Dienstleistun-
gen bei einheitlichen Behördenruf-
nummer 115 
 

Die Bezirksregierung Köln hat als 
kommunale Aufsichtsbehörde die öf-
fentlich-rechtliche Vereinbarung zwi-
schen der Stadt Frechen und der 
Stadt Köln zur Bereitstellung der Ser-
vice-Center Dienstleistungen in der 
Betriebsphase der einheitlichen Be-
hördenrufnummer 115 durch das Call-
Center der Stadt Köln gemäß § 24 
Absatz 2 des Gesetzes über kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) 
i.V.m. § 29 GkG aufsichtsbehördlich 
genehmigt und im Amtsblatt für den 
Regierungsbezirk Köln vom 
27.12.2011, Nr. 52/2011 bekannt ge-
macht. Diese öffentlich-rechtliche 
Vereinbarung ersetzt die für die D115 
Pilotphase abgeschlossene öffentlich-
rechtliche Vereinbarung vom 
06.04.2009 (Amtsblatt für den Regie-
rungsbezirk Köln vom 27.04.2009, Nr. 
17/2009).  
 
Auf die Veröffentlichung wird hiermit 
gem. § 24 Absatz 3 Satz 2 GkG NRW 
hingewiesen. 

 

Frechen, den 19.01.2012 

 

 
Meier 
Bürgermeister 
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